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Psychotherapie 

Psychotherapie: Beratungsverfahren zu aner-
kannten Richtlinienverfahren wird eingestellt  
Berlin, 19. Dezember 2019 – Mit einem entsprechenden Beschluss hat 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin 
das im Jahr 2008 aufgrund einer Selbstverpflichtung aufgenommene Be-
ratungsverfahren zu den anerkannten Psychotherapieverfahren der Psy-
chotherapie-Richtlinie eingestellt. Es geht um die Tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie, Analytische Psychotherapie und die Verhal-
tenstherapie. Aus diesem Verfahrensbeschluss ergeben sich keine Ver-
änderungen des geltenden Leistungsanspruchs auf Psychotherapie zu-
lasten der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Der G-BA begründet die Einstellung zum einen mit der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts (BSG, Az.: B 6 KA 22/09), wonach die Richtli-
nienverfahren in Bezug auf ihre Qualität und Wirksamkeit nicht (erneut) 
rechtfertigungsbedürftig seien. Der G-BA dürfe sie zwar prüfen, könne 
sie aber weder ausschließen noch Einschränkungen vornehmen, die 
den Kernbereich der Richtlinienverfahren und damit zugleich die Berufs-
ausübung der Richtlinientherapeutinnen und -therapeuten betreffen. 

Zum anderen hat sich im Laufe des hochkomplexen und umfangreichen 
Bewertungsverfahrens gezeigt, dass die rechtlich noch möglichen, mit 
der Prüfung der Richtlinienverfahren verfolgten Ziele, evidenzbasierte 
Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Psychotherapie-Richtlinie zu er-
halten und Richtlinienverfahren und neu zu bewertende Verfahren gleich 
zu behandeln, aus methodischen Gründen nicht in dem erhofften Maße 
zu erreichen sind oder inzwischen durch parallele Entwicklungen, wie 
die im November 2018 beschlossene Anerkennung der Systemischen 
Therapie als Richtlinienverfahren, nachrangig geworden sind. 

Ein weiterer Grund für die Einstellung des Bewertungsverfahrens – so 
die Beschlussbegründung – ist die Tatsache, dass die Fortsetzung der 
Prüfung der anerkannten Psychotherapie-Richtlinienverfahren über wei-
tere Jahre hohes Arbeitsaufkommen mit sich bringen und Arbeitskraft 
binden würde, die für die weiteren Aufgaben des G-BA im Bereich der 
ambulanten Psychotherapie entsprechend nicht zur Verfügung stände.   

Hintergrund 

Seit 2008 prüft der G-BA alle Psychotherapieverfahren, die bereits zu-
lasten der gesetzlichen Krankenkassen erbringbar und in der Psycho-
therapie-Richtlinie aufgeführt sind. Diese Verfahren wurden Teil der Ver-
sorgung, als es noch keine Prüfung auf Basis der evidenzbasierten Me-
dizin gab. 

Im November 2006 hatte der G-BA festgestellt, dass Wirksamkeit und 
Nutzen der Gesprächspsychotherapie für die Behandlung der wichtigs-
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ten psychischen Erkrankungen nicht in der ausreichenden Breite wis-
senschaftlich belegt sind. Für die Prüfung der Gesprächspsychotherapie 
waren zum ersten Mal die Kriterien der evidenzbasierten Medizin gemäß 
der Verfahrensordnung des G-BA zur Anwendung gekommen. Um dem 
Einwand zu begegnen, dass die bereits in der GKV befindlichen Verfah-
ren bisher nicht nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin geprüft 
wurden, hatte der G-BA sich selbst verpflichtet, auch diese zu überprü-
fen. 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

      

http://www.g-ba.de/

